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Die Auseinandersetzungen der Bundesregierung mit der EU-Kommission um das
hohe Staatsdefizit in Deutschland haben auch zu einem Streit zwischen Bund und
Ländern darüber geführt, welche Ebene es an mangelnder Etatdisziplin habe feh-
len lassen. Zur Einhaltung des europäischen Wachstums- und Stabilitätspakts er-
innert der Bund die Länder an ihre Bringschuld. Die Länder reagieren zurückhal-
tend und verweisen auf ihre Haushaltsautonomie; nach Art. 109 Abs. 1 GG sind
Bund und Länder in ihrer Haushaltswirtschaft unabhängig voneinander. Gleich-
wohl wird durch die vom europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakt gezoge-
nen Defizitgrenzen auch der Handlungsspielraum der Länder erheblich beein-
trächtigt. Bisher ist es nicht gelungen, einen Weg für die innerstaatliche Umset-
zung der gemeinschaftsrechtlichen Anforderungen zu finden und die Defizitgren-
zen wie auch mögliche Sanktionen sowohl vertikal, also auf die einzelnen Haus-
haltsebenen, als auch horizontal, d. h. zwischen den einzelnen Ländern, zu vertei-
len. Ein Grund hierfür sind die höchst ungleichen Ausgangsbedingungen auf Län-
derebene. Eine Lösung dieser brisanten Frage ist dringlich, will die Finanzpolitik
glaubwürdig bleiben. Auch wenn man – wie das DIW Berlin1 – der Auffassung ist,
dass in einer Wirtschaftskrise die nationale Haushaltspolitik durch das 3%-Krite-
rium zu stark restringiert wird, ändert dies nichts an der Notwendigkeit, dass die
Politik den eingegangenen Verpflichtungen nachkommen muss.

Zur finanziellen Entwicklung der Haushaltsebenen

Im Jahre 2001 hat sich die Lage der öffentlichen Haushalte in Deutschland dra-
matisch verschlechtert, nachdem in den Jahren zuvor unter dem Druck der im
Vertrag von Maastricht und im europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakt
genannten Verschuldungsgrenzen auf allen Ebenen beträchtliche Konsolidie-
rungserfolge erzielt worden waren. Von 1996 bis 2000 wurde die gesamtstaat-
liche Defizitquote von 3,4 % auf 1,3 % zurückgeführt (Tabelle 1). Markant war
der Rückgang bei den Ländern, und die Gemeinden haben ihr Defizit in be-
trächtliche Überschüsse umgewandelt. Im Gegensatz zum Bund und zu den
Ländern haben die Gemeinden nur begrenzte Verschuldungsmöglichkeiten,
denn ihre Haushaltspläne müssen von den Ländern genehmigt werden. Deshalb
spiegelt der kommunale Finanzierungssaldo nur bedingt die finanzielle Leis-
tungsfähigkeit der Gemeinden wider; Gradmesser hierfür ist vor allem deren
Investitionstätigkeit. Die Finanzierungssalden der Sozialversicherungsträger
(Renten-, Arbeitslosen- und gesetzliche Krankenversicherung) schwanken zwar
– vorwiegend liquiditätsbedingt – im Zeitablauf, aufgrund der Finanzierung ge-
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Ein nationaler Stabilitätspakt – aber wie?

mäß dem Äquivalenzprinzip sind die Defizite in der
Regel aber nur von vorübergehender Natur.

Die Entwicklung der öffentlichen Finanzen im Jahre
2001 war von den Wirkungen der Steuerreform und
den konjunkturbedingten Einnahmeausfällen ge-
prägt. Während die Mindereinnahmen aufgrund der
Steuerreform mit 45 Mrd. DM zu Buche schlugen,
betrugen die Steuerausfälle infolge der rezessiven
Entwicklung 15 Mrd. DM.2 Ähnlich hoch waren die
konjunkturbedingten Beitragsausfälle bei den So-
zialversicherungsträgern. Insbesondere in den Län-
dern verschlechterte sich die Finanzlage erheblich,
das Defizit schwoll von 16 Mrd. DM auf 50 Mrd. DM
an. Beim Bund stieg das Defizit um 7 Mrd. DM auf
54 Mrd. DM, während der Überschuss der Gemein-
den mit 2 Mrd. DM sehr viel niedriger als im Vorjahr
ausfiel. Auch die Haushalte der Sozialversicherun-
gen schlossen defizitär ab; dabei spielte eine Rolle,
dass die Beitragsentwicklung bei den Krankenkassen
mit dem Ausgabenanstieg nicht Schritt hielt.

Aus gesamtwirtschaftlicher Sicht war es ein Gebot
der Stunde, dass die Finanzpolitik die in das Trans-
fersystem eingebauten Stabilisatoren wirksam wer-
den ließ und nicht als Folge der schrumpfenden Ein-
nahmen erneut auf die Ausgabenbremse trat. Da die
wichtigsten – einkommensabhängigen – Steuerar-
ten als gemeinschaftliche Steuern konzipiert sind,
werden die reform- wie auch die konjunkturbeding-
ten Steuerausfälle von allen Gebietskörperschaften
entsprechend ihren Anteilen an diesen Steuern ge-
tragen. Sowohl der Bund als auch die Länder haben
demnach die konjunkturelle Entwicklung gestützt,

ebenso wie sie gemeinsam durch die Steuerreform
wichtige Wachstumsimpulse gegeben haben. Dieser
Aspekt droht im gegenwärtigen Streit zwischen
Bund und Ländern um die „Schuld“ am höheren
Defizit in den Hintergrund zu treten. Doch wird die-
ser Streit insbesondere dadurch genährt, dass die
Budgetregeln auf der europäischen Ebene keine
Entsprechung auf der nationalen Ebene finden.

Innerstaatliche Umsetzungsprobleme

Die Mitgliedstaaten der Europäischen Währungs-
union haben sich im Rahmen des Stabilitäts- und
Wachstumspaktes auf gemeinsame Spielregeln zur
nachhaltigen Sicherung einer stabilitätskonformen
Fiskalpolitik geeinigt. Die fiskalpolitischen Kon-
vergenzkriterien für den Eintritt in die Währungs-
union – ein Haushaltsdefizit von nicht mehr als 3 %
und eine Schuldenstandsquote von höchstens 60 %
des nominalen Bruttoinlandsprodukts (BIP) – sind
dauerhaft als Obergrenze etabliert. Grundsätzlich ha-
ben sich die Mitgliedstaaten dazu verpflichtet, einen
ausgeglichenen oder überschüssigen Gesamthaushalt
anzustreben. Die Bedingungen, die ein Überschrei-
ten der Grenzen als „ausnahmsweise und vorüberge-
hend“ gestatten, sind sehr restriktiv formuliert; zu-
dem sind Sanktionen vorgesehen.3 Auch müssen die
Mitgliedstaaten jährlich ein „Stabilitätsprogramm“
vorlegen, das aufzeigen soll, in welchem Zeitrahmen
und auf welche Weise das Ziel eines ausgeglichenen
Haushalts erreicht werden kann.

Die Vereinbarungen über die Verschuldungsober-
grenzen verfolgen zwei Ziele: Zum einen soll den
öffentlichen Haushalten Raum zum „konjunkturel-
len Atmen“ bleiben, indem die Wirkung der auto-
matischen Stabilisatoren zur Entfaltung kommen
kann. Aus stabilitätspolitischen Erwägungen wurde
dieser Spielraum allerdings sehr gering angesetzt.
Langfristig geht es zum anderen darum, den Gedan-
ken der „Nachhaltigkeit“ durchzusetzen. Dazu
zwingen nicht nur der bisher angehäufte Schulden-
stand, die damit verbundenen Zinslasten und der
eingeschränkte Handlungsspielraum; vor allem
müssen die Finanzierungslasten, die sich künftig
aus der Alterung der Bevölkerung ergeben, ins
Blickfeld rücken.

2 Als Referenz dient der Potentialpfad für das Wirtschaftswachstum.
3 Nur in einer schweren Rezession, d. h. wenn das reale BIP innerhalb
eines Jahres um 2 % schrumpft, ist ein kurzfristiges Überschreiten des
Grenzwertes zulässig. Ist die Rezession schwächer und wird das Limit
überschritten, sind Sanktionen von bis zu 0,5 % des BIP vorgesehen. Bei
einem Rückgang des BIP um 0,75 % bis 2 % verbleibt ein politischer Er-
messensspielraum zur Verhängung von Sanktionen, während bei einem
geringeren Rückgang eine unverzinsliche Einlage droht. Die Höhe der
Einlage ist auf 0,2 % des BIP als Sockelbetrag und eine variable Kompo-
nente festgelegt, die vom Ausmaß der Überschreitung des Limits abhän-
gig ist. Bei einem Defizit von 4 % des BIP errechnet sich eine Einlage von
0,3 % des BIP. Die Höhe der jährlichen Einlage ist auf 0,5 % des BIP be-
schränkt.

Tabelle 1

Finanzierungssaldo des Staates1

1996 1997 1998 1999 2000 20012

Mrd. DM

Bund –67,3 –58,8 –68,7 –62,6 –47,3 –54,0
Länder –40,6 –43,1 –28,0 –17,6 –15,7 –50,1
Gemeinden –1,6 0,1 8,4 9,8 9,1 2,2
Sozialversicherung –13,1 2,0 4,9 10,5 1,1 –3,1

Insgesamt –122,6 –99,8 –83,4 –59,9 –52,8 –105,0

In % des BIP

Bund –1,88 –1,61 –1,82 –1,62 –1,19 –1,34
Länder –1,13 –1,18 –0,74 –0,46 –0,40 –1,24
Gemeinden –0,04 0,00 0,22 0,25 0,23 0,05
Sozialversicherung –0,37 0,05 0,13 0,27 0,03 –0,08

Insgesamt –3,42 –2,73 –2,21 –1,55 –1,33 –2,60

1 In Abgrenzung der volkswirtschaftlichen Gesamt- 2 Vorläufig.
rechnung. 3 Ohne UMTS-Lizenzen.

Quellen: Statistisches Bundesamt; Berechnungen des
DIW Berlin. DIW Berlin 2002

Einnahmeausfälle durch
Steuerreform und schwächere
Konjunktur …

… keine Kompensation
bei den Ausgaben
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Die Bundesregierung hat sich der EU gegenüber
für die Einhaltung der Defizitkriterien verpflich-
tet. Dabei wird sie von den in ihrer Haushaltswirt-
schaft autonomen Ländern unterstützt. Diese Un-
terstützung leitet sich aus dem Grundsatz der Bun-
destreue und aus der gesamtstaatlichen Verantwor-
tung ab, wonach Bund und Länder ihre Kompeten-
zen stets gemeinschaftlich wahrzunehmen haben.
In diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern,
dass die Länder bei ihren Entscheidungen auch den
Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleich-
gewichts Rechnung zu tragen haben. Zudem kann
der Bund durch Bundesgesetz bzw. Rechtsverord-
nungen darauf hinwirken, dass die Länder sich
konjunkturgerecht verhalten. Explizit wurde die
gemeinschaftliche Verantwortung für die Einhal-
tung der Verschuldungsgrenzen durch eine Ände-
rung des Haushaltsgrundsätzegesetzes – mit Wir-
kung von 2005 an – zum Ausdruck gebracht. Dar-
in erklären Bund und Länder, dass sie eine Rück-
führung der Neuverschuldung mit dem Ziel ausge-
glichener Haushalte anstreben. Dabei soll der Fi-
nanzplanungsrat4 Empfehlungen zu einer gemein-
samen Ausgabenlinie und zur Haushaltsdisziplin
geben. Entspricht die Haushaltsdisziplin „nicht
hinreichend“ den Regeln auf der europäischen
Ebene, so empfiehlt der Finanzplanungsrat Maß-
nahmen zur Wiederherstellung der Haushaltsdiszi-
plin. Neu an diesem Gesetz ist, dass sich Bund und
Länder nicht nur zu ihrer gemeinsamen Verant-
wortung zur Umsetzung der Defizitgrenzen beken-
nen, sondern der Finanzplanungsrat die Aufgabe
hat, konkrete Vorschläge zur Wiederherstellung
der Haushaltsdisziplin zu machen. Bisher hatte
sich dieses Gremium gleichsam rituell darauf be-
schränkt, Bund, Länder und Gemeinden auf der
Ausgabenseite zu einem strikten Konsolidierungs-
kurs aufzurufen; nahezu in jedem Jahr wurde – un-
abhängig von den gesamtwirtschaftlichen Rah-
menbedingungen – als Leitlinie ein Ausgabenzu-
wachs um nicht mehr als 2 % formuliert.

Auch die Änderung des Haushaltsgrundsätzegeset-
zes darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass auf
nationaler Ebene noch immer keine konkreten Re-
gelungen für eine vertikale, ganz zu schweigen von
einer horizontalen Aufteilung der Verschuldungs-
grenzen existieren. Es sind die Länder, die sich sol-
chen Regelungen noch verschließen. Über kurz
oder lang wird ein nationaler Stabilitätspakt auf den
Weg gebracht werden müssen, will man faktisch
nicht dem Bund die Bürde auferlegen, für die Ein-
haltung der gesamtstaatlichen Defizitgrenze einzu-
stehen. Dabei wäre eine wichtige Voraussetzung für
einen solchen Pakt erfüllt, nämlich ein weitreichen-
der vertikaler wie horizontaler Finanzausgleich, der
für einen hohen Nivellierungsgrad in der regionalen
Finanzkraft sorgt.

Vertikale Verteilungsschlüssel

Die Frage, welche Schlüssel für die vertikale Ver-
teilung zugrunde gelegt werden sollen, hängt zu-
nächst von dem Motiv der Schuldenaufnahme ab.
Stabilitätspolitische Gesichtspunkte sprechen dafür,
die zentrale Ebene mit mehr Verschuldungskompe-
tenzen auszustatten, denn der Bund hat die Defizite
der Arbeitslosenversicherung auszugleichen. Erst
recht ist eine höhere Quote geboten, wenn man dem
Zentralstaat die Möglichkeit einer aktiven Kon-
junkturpolitik zugestehen wollte. Allerdings sind
Länder und Gemeinden infolge ihres etwas höheren
Anteils an den konjunkturell reagiblen Gemein-
schaftssteuern stärker von den konjunkturell be-
dingten Schwankungen des Steueraufkommens be-
troffen.5 Stehen indes allokative Überlegungen im
Vordergrund, so müssten den Gemeinden höhere
Verschuldungsrechte eingeräumt werden, da vor al-
lem sie zukunftsorientierte (Investitions-)Ausgaben
tätigen und der Aspekt der intergenerativen Lasten-
verteilung für eine Kreditfinanzierung öffentlicher
Investitionen spricht: In späteren Perioden werfen
diese Güter Nutzen ab, so dass die aus dem künf-
tigen Steueraufkommen zu zahlenden Zins- und Til-
gungsverpflichtungen als Entgelt für die Inan-
spruchnahme der Leistungen zu interpretieren sind
– das Prinzip der fiskalischen Äquivalenz wird pe-
riodengerecht umgesetzt. Gegen weitreichende Ver-
schuldungskompetenzen der Gemeinden spricht
freilich ihr vergleichsweise geringes Einnahme-
potential, so dass die Zinsbelastungen schon bald
die Grenzen kreditfinanzierter Aktivitäten aufzei-
gen. Abgesehen davon ist der Investitionsbegriff
sehr eng gefasst, wenn nur Bauten und Ausrüstun-
gen betrachtet werden. Öffentliche Ausgaben für
das Humankapital oder für Forschung und Entwick-
lung besitzen ebenso Zukunfts- und Investitions-
charakter.

In der wirtschaftspolitischen Praxis dominieren sta-
bilitätspolitische Erwägungen. Auch die europäi-
schen Regelungen sind primär konjunkturpolitisch
motiviert. Einen wichtigen Anhaltspunkt für die ver-
tikale Aufteilung der Obergrenzen erhält man, wenn
man die um die innerstaatlichen Transfers bereinig-
ten Einnahmen von Bund und Ländern (einschließ-
lich ihrer Gemeinden)6 gegenüberstellt. Überschlä-
gig errechnet sich ein Verhältnis von 45 : 55, d. h.

4 Dem Finanzplanungsrat gehören unter Vorsitz des Bundesministers für
Finanzen die Bundesminister der Länder sowie Vertreter der kommunalen
Ebene an.
5 Etwa 70 % des gesamten Steueraufkommens sind gemeinschaftliche
Steuern; dazu zählen auch die besonders konjunkturabhängigen Einkom-
mensteuern, an denen Länder und Kommunen mit 57,5 % beteiligt sind.
Erst recht ist die den Gemeinden zustehende Gewerbesteuer eng an die
konjunkturelle Entwicklung gekoppelt.
6 Es empfiehlt sich, Länder und Gemeinden als Einheit zu betrachten, da
Länder für eine aufgabengerechte Finanzierung ihrer Gemeinden im Rah-
men des kommunalen Finanzausgleichs verantwortlich sind.

Ein nationaler Stabilitätspakt – aber wie?

Gemeinschaftliche Verant-
wortung von Bund und
Ländern …

… aber noch keine konkreten
Verschuldungsregelungen
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Länder und Gemeinden könnten sich bis zu einer
Obergrenze von 1,65 % und der Bund bis zu 1,35%
des nominellen BIP verschulden (Tabelle 2). Doch
müssen die konjunkturellen Mehrbelastungen des
Bundes in Form der Defizitfinanzierung der Arbeits-
losenversicherung in Rechnung gestellt werden. Die
Erfahrungen zeigen, dass hierfür mindestens 0,3 Pro-
zentpunkte des BIP reserviert werden sollten.7

Nimmt man diesen Wert als konjunkturellen Puffer,
so verbleiben 2,7 % des BIP zur Verteilung. Insge-
samt könnten Bund und Länder also jeweils 1,5%
des BIP als jährliches Neuverschuldungspotential in
Anspruch nehmen.

Horizontale Verteilungsschlüssel

Mindestens ebenso umstritten wie die vertikale Ver-
teilung ist die horizontale Aufteilung der Verschul-
dungsgrenzen und der potentiellen Sanktionslasten.
Dies liegt vor allem daran, dass trotz der nivellie-
renden Wirkung des Finanzausgleichs die Haus-
haltsdefizite der Länder und Gemeinden sehr stark
streuen. Selbst im Aufschwungsjahr 2000 überstie-
gen die Defizite der ostdeutschen Flächenländer
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und
Thüringen den hier zugrunde gelegten Grenzwert
von 1,35 % des BIP nicht unerheblich, während die
wirtschaftsstarken westdeutschen Länder nur gerin-
ge Defizite aufwiesen, teilweise sogar Überschüsse
erzielten (Tabelle 3).8 Doch wird die angespannte
Finanzlage Bremens und des Saarlandes durch die
Zuweisungen des Bundes zur Linderung von deren
Haushaltsnotlagen überdeckt. Im Vorjahr waren
aber auch die Defizite der westdeutschen Länder
teilweise höher als der zulässige „Referenzwert“.

Besonders markant war der Defizitanstieg in Nie-
dersachsen, daneben auch in Hamburg, Nordrhein-
Westfalen und Baden-Württemberg. Selbst Bayern,
das in all den Jahren zuvor zum Teil erhebliche
Überschüsse erzielt hatte, rutschte ins Minus. Als
Ausnahmefall ist Berlin zu betrachten, obwohl die
Hauptstadt in den vergangenen Jahren beachtliche
Konsolidierungserfolge hatte.

Aus Tabelle 4 ist ersichtlich, wie unterschiedlich ein-
zelne Verteilungsschlüssel die horizontalen Verschul-
dungsmöglichkeiten beeinflussen.9 Wollte man sich
am regionalisierten BIP orientieren, wären wohl die
größten Konflikte programmiert, weil die Pro-Kopf-
Wirtschaftskraft in Ostdeutschland noch immer ex-
trem niedrig ist. Wird auf mittlere Frist ein ausge-
glichener Haushalt angestrebt, so müssten vor allem
die ostdeutschen Länder und Gemeinden kräftige
Einschnitte auf der Ausgabenseite verkraften. Wer-
den indes die jeweiligen Pro-Kopf-Einnahmen der
Länder und Gemeinden als Verteilungsmaßstab her-
angezogen, so orientierte man sich an einem Indika-
tor, der Aufschluss über die Tragbarkeit der Zinslas-
ten gibt. Allerdings sollten die Mittel aus dem Län-
derfinanzausgleich und die Zuweisungen des Bun-
des ausgeklammert bleiben, weil sich die Verschul-
dungsrechte nicht auf die „externen“ Mittel beziehen
dürfen, deren Gewährung ja die Rechte der anderen
Gebietskörperschaften einschränkt. Im Prinzip ist das
Konfliktpotential ähnlich wie im Falle einer an der
Wirtschaftskraft orientierten Verteilung. Wählt man
hingegen die Pro-Kopf-Ausgaben als Maßstab, so
würden „verschwenderische“ Gebietskörperschaf-
ten belohnt, „solide“ indes bestraft. Gemildert wür-
de dieser Effekt, wenn man die Primärausgaben
(Ausgaben minus Zinsaufwand) zugrunde legt,
denn in den Zinslasten dokumentiert sich das Über-
maß an Ausgaben in der Vergangenheit.

Für den Schuldenstand als Maßstab spricht, dass
Länder mit einem hohen Schuldenstand auch wei-
terhin auf das Instrument der Verschuldung ange-
wiesen sind. Da sich die Pro-Kopf-Verschuldung
der ostdeutschen Länder und Gemeinden kaum
mehr vom westdeutschen Niveau unterscheidet, lie-
gen in diesem Falle keine ungleichen Startbedin-
gungen vor. Doch auch hier gilt der Einwand, dass

7 Überschlägig muss die Bundesanstalt für Arbeit zusätzlich je 100 000
Arbeitslose etwa 2,5 Mrd. DM aufwenden. Steigt aus konjunkturellen
Gründen die Arbeitslosigkeit, so wäre bei einem Plus von einer halben
Million Arbeitslosen der Rahmen ausgeschöpft.
8 Dabei werden nicht die tatsächlichen Finanzierungsdefizite zugrunde
gelegt, sondern die Einnahmen und Ausgaben werden um die Positionen
„Darlehen und Beteiligungen“ bereinigt, da diese als reine Finanztrans-
aktionen im System der VGR, das die Bezugsgröße für die Defizitobergren-
zen bildet, ausgeklammert bleiben. Aus methodischer Sicht ist zu fragen,
ob das regionalisierte BIP eine geeignete Bezugsgröße ist, denn die Da-
ten sind mit Schätzunsicherheiten verbunden, die sich u. a. in späteren,
oftmals erheblichen Korrekturen niederschlagen.
9 Vgl. hierzu auch Dieter Vesper: Die Budgetregeln des Vertrags von
Maastricht und ihre Auswirkungen auf untergeordnete Gebietskörper-
schaften. In: Beihefte der Konjunkturpolitik, Nr. 49/1999.

Ein nationaler Stabilitätspakt – aber wie?

Tabelle 2

Einnahmen des Staates nach Haushaltsebenen1

In % des Bruttoinlandsprodukts

1996 1997 1998 1999 2000

Bund2

     Einnahmen 12,4 12,3 12,4 13,1 13,1
     darunter: innerstaatliche Transfers 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3

Länder
     Einnahmen 13,3 13,0 13,1 13,3 13,3
     darunter: innerstaatliche Transfers 2,3 2,2 2,2 2,1 2,1

Gemeinden
     Einnahmen 8,1 7,8 7,8 7,7 7,7
     darunter: innerstaatliche Transfers 3,0 2,8 2,7 2,6 2,6

Sozialversicherung
     Einnahmen 21,5 21,7 21,6 21,8 21,5
     darunter: innerstaatliche Transfers 2,9 2,9 3,2 3,6 3,6

1 In Abgrenzung der volkswirtschaftlichen Gesamt- 2 Ohne Steuern inländischer Sektoren an die EU.
rechnung, bereinigt um intrasektorale Finanzströme.

Quellen: Statistisches Bundesamt; Berechnungen des
DIW Berlin. DIW Berlin 2002

Unterschiedliche Defizit-
entwicklung in West und Ost
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jenen Ländern und Gemeinden mit einer in der Ver-
gangenheit „soliden“ Haushaltspolitik geringere
Verschuldungsrechte für die Zukunft eingeräumt
würden; zudem ist die finanzielle Tragfähigkeit der
Länder mit hoher Verschuldung weniger gewähr-
leistet. Schließlich ist die Einwohnerzahl als Vertei-
lungsmaßstab zu nennen. Dieser Schlüssel ist zeit-
nah, leicht zu ermitteln und wenig strategieanfällig.
Er hätte aber zur Konsequenz, dass die Neuver-
schuldungsrechte der bereits hochverschuldeten
Länder erheblich eingeschränkt würden.

Fazit

Der aktuelle Streit um die „Verursacher“ des hohen
Defizits im Jahre 2001 weist auf die Dringlichkeit
hin, für Deutschland einen Schlüssel zur vertikalen
und horizontalen Verteilung der Schuldengrenzen
zu finden. Zwar haben sich Bund und Länder nach
mühevollen Verhandlungen im geänderten Haus-
haltsgrundsätzegesetz zur Einhaltung der Haus-
haltsdisziplin gemäß dem europäischen Stabilitäts-
und Wachstumspakt verpflichtet. Im Grundsatz
wird durch die gezogenen Grenzen einer „Über-
schuldung“ der Länder vorgebeugt. Doch sind die
Verpflichtungen ebenso wie das vorgesehene Pro-

zedere zur Wiederherstellung der Haushaltsdiszi-
plin eher vage formuliert. Dies liegt vor allem dar-
an, dass die Länder eine weitere Einschränkung ih-
rer Handlungsmöglichkeiten befürchten. Für sie be-
sitzt die Verschuldung eine wichtige Pufferfunktion,
da jedes einzelne Land für sich genommen über kei-
nerlei steuerpolitische Kompetenzen verfügt – die
europäischen Vorgaben begrenzen zusätzlich ihre
fiskalische Eigenständigkeit. Insofern sollte überlegt
werden, den Ländern eine begrenzte Autonomie bei
den Steuern – etwa in Form eines Zuschlagsrechts
auf die Einkommensteuer – zu verschaffen. Ein solch
begrenzter Zugriff in Verbindung mit einem stärke-
ren Zwang zur Haushaltsdisziplin würde im Grund-
satz auch den Haftungsverbund zwischen den einzel-
nen Gebietskörperschaften lockern.

Über kurz oder lang werden sich Bund und Länder
auf eine vertikale und horizontale Verteilung der
Schuldengrenzen einigen müssen. Vergleichsweise
einfach scheint eine vertikale Lösung zu sein. Hier
bieten sich die um innerstaatliche Finanzströme be-
reinigten Einnahmequoten des Bundes auf der einen
sowie der Länder und Gemeinden auf der anderen
Seite an; zur Finanzierung des Defizits der Arbeits-
losenversicherung sollte dem Bund zusätzlicher
Spielraum in Höhe von 0,3 % des BIP eingeräumt

Ein nationaler Stabilitätspakt – aber wie?

Tabelle 3

Finanzierungssaldo der Länder und Gemeinden 1998 bis 2001

1998 1999 2000 2001

Tatsäch- Berei- Tatsäch- Berei- Tatsäch- Berei-
licher nigter1 Bereinigter Saldo licher nigter1 Bereinigter Saldo licher nigter1 Bereinigter Saldo Tatsäch-Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo

licher

Mill. DM
DM je in % des

Mill. DM
DM je in % des

Mill. DM
DM je in % des Saldo2

Einwohner nom. BIP Einwohner nom. BIP Einwohner nom. BIP

Baden-Württemberg 1 174 3 053 293 0,56 2 298 2 827 270 0,51 242 1 171 112 0,20 –5 177
Bayern 643 1 439 119 0,22 948 1 810 149 0,27 2 124 3 101 255 0,45 –1 723
Berlin –5 594 –4 482 –1 311 –3,03 –3 627 –2 434 –717 –1,62 –4 993 –3 981 –1 177 –2,65 –10 233
Brandenburg –2 137 –1 952 –756 –2,47 –1 546 –1 388 –535 –1,71 –929 –843 –324 –1,04 –1 691
Bremen 23 4 6 0,01 562 517 775 1,23 –285 –281 –424 –0,65 –596
Hamburg –1 496 –1 401 –824 –1,04 –1 172 –1 144 –672 –0,83 –1 341 –1 311 –768 –0,92 –3 060
Hessen –662 –665 –110 –0,20 632 574 95 0,17 438 551 91 0,16 –2 615
Mecklenburg-Vorpommern –1 488 –1 094 –607 –2,01 –1 120 –750 –418 –1,35 –1 158 –875 –491 –1,58 –1 075
Niedersachsen –1 541 –1 546 –197 –0,47 –1 768 –1 868 –237 –0,55 –1 618 –1 531 –193 –0,44 –7 086
Nordrhein-Westfalen –4 874 –3 689 –205 –0,43 –3 989 –3 202 –178 –0,37 –3 716 –2 849 –158 –0,32 –13 248
Rheinland-Pfalz –2 274 –2 177 –542 –1,30 –1 414 –1 450 –360 –0,85 –1 267 –1 298 –322 –0,74 –1 989
Saarland 352 382 355 0,84 92 44 41 0,09 7 21 20 0,04 131
Sachsen –220 163 36 0,12 –19 418 93 0,30 –339 643 145 0,45 –308
Sachsen-Anhalt –2 662 –2 423 –901 –3,06 –1 667 –1 529 –574 –1,90 –1 670 –1 566 –594 –1,94 –1 972
Schleswig-Holstein –796 –681 –247 –0,57 –770 –534 –193 –0,44 –642 –507 –182 –0,41 –1 213
Thüringen –1 819 –1 596 –646 –2,16 –1 931 –1 714 –698 –2,26 –1 345 –1 235 –506 –1,61 –2 039

Insgesamt –23 370 –16 665 –203 –0,44 –14 489 –9 671 –118 –0,25 –16 491 –11 894 –145 –0,30 –53 891

Westdeutsche Flächenländer –7 978 –3 884 –62 –0,13 –3 970 –1 799 –29 –0,06 –4 432 –1 342 –21 –0,04 –32 919
Ostdeutsche Flächenländer –8 326 –6 929 –493 –1,63 –6 283 –4 984 –356 –1,15 –5 441 –4 687 –337 –1,07 –7 084
Stadtstaaten –7 067 –5 878 –1 015 –1,81 –4 237 –3 062 –531 –0,93 –6 618 –5 573 –969 –1,66 –13 889

1 Abzüglich Darlehen und Beteiligungen. 2 Vorläufiges Ergebnis.

Quellen: Statistisches Bundesamt; Berechnungen des DIW Berlin. DIW Berlin 2002
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werden. Die verbleibenden 2,7 % des BIP müssten
– folgt man den Einnahmequoten – im Verhältnis
von 45 : 55 auf Bund und Länder (einschließlich
Gemeinden) verteilt werden. Im Endergebnis wür-
den die Defizitgrenzen zwischen beiden Ebenen
hälftig aufgeteilt.

Wesentlich schwieriger umzusetzen scheint die ho-
rizontale Aufteilung, weil die Ausgangsbedingun-
gen auf Länderebene höchst ungleich sind. Dabei
haben sich infolge der Konsolidierungserfolge in
den letzten Jahren die Voraussetzungen für eine Lö-
sung eigentlich verbessert, denn nur wenige Länder
(Thüringen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vor-
pommern und Berlin) liegen oberhalb des hier zu-
grunde gelegten Referenzwertes. Der Konsolidie-
rungsprozess ist Beleg dafür, dass die Länder allein
schon aufgrund der künftigen Zinsbelastungen ein
starkes Interesse daran haben, die Haushaltsdefizite
möglichst gering zu halten. Die Schwierigkeit be-

steht vor allem in einer Lösung für eine – nicht zu
kurz bemessene – Übergangszeit, um insbesondere
die ostdeutschen Problemlagen zu berücksichtigen.
Langfristig bietet sich der bloße Einwohnerschlüs-
sel als Maßstab an; er würde verhindern, dass die
neuen Länder und Gemeinden noch rascher als oh-
nedies an die Grenzen der finanziellen Tragfähig-
keit gelangen. Der Weg, über mehr kreditfinanzier-
te Infrastrukturausgaben zusätzlich regionales Wirt-
schaftswachstum zu generieren, ist risikoreich, zu-
mal von einer solchen Strategie auch andere Regio-
nen erheblich profitieren. Für die Übergangszeit
wäre als Kompromiss ein Mischschlüssel aus Ein-
wohnerzahl und Schuldenstand vorstellbar. Für das
hochverschuldete Berlin ist freilich keine dieser Lö-
sungen adäquat; hier wird der Bund Hilfen zur Ent-
schuldung leisten müssen.

Eine Vereinbarung über die vertikale und horizon-
tale Aufteilung der Defizitobergrenzen muss zudem
Sanktionsmechanismen für den Fall eines Fehlver-
haltens vorsehen. Ohne sie können die Obergrenzen
kaum verbindlich innerstaatlich umgesetzt werden.
Die Sanktionen müssten sich an den Vorgaben auf
der europäischen Ebene orientieren. Dies impliziert
keineswegs eine starre Regelgebundenheit; viel-
mehr behielte die Politik – verkörpert im Finanzpla-
nungsrat – durchaus Entscheidungsfreiheiten.

In jedem Falle würden die innerstaatlichen Umset-
zungsprobleme erleichtert, wenn rasch ein Kon-
junkturaufschwung in Gang kommt, der zudem von
längerer Dauer ist. Von ihm würden alle Haushalts-
ebenen und alle Regionen profitieren. Die Regelun-
gen des europäischen Stabilitäts- und Wachstums-
paktes benötigen nun einmal ein gesamtwirtschaft-
lich freundliches Umfeld. Dessen ungeachtet sind
mit dem Pakt die politischen Handlungsspielräume
und Flexibilitäten auf allen Ebenen enger geworden
– dies müssen auch die Länder zur Kenntnis neh-
men. Eine geringe Flexibilität wird aber auch ge-
meinschaftliche Reformvorhaben in der Zukunft
behindern. So werden steuerpolitische Maßnahmen
immer schwerer zu realisieren sein, da Länder und
Gemeinden auf Einnahmen verzichten müssen, die
den Spielraum auf der Ausgabenseite zusätzlich be-
schneiden. Auch vor diesem Hintergrund sollte die
Idee verfolgt werden, für die Defizitgrenzen des
Stabilitäts- und Wachstumspaktes eine Konjunktur-
bereinigung vorzunehmen.

Ein nationaler Stabilitätspakt – aber wie?

Lösung zur vertikalen Verteilung
vergleichsweise einfach

Tabelle 4

Horizontale Aufteilung der Verschuldungsobergrenzen der Länder
und Gemeinden nach verschiedenen Schlüsseln 2000
Anteile in %

Zahl der Schulden- Nominales Ein- Primär- Bereinigter
Einwohner stand BIP nahmen ausgaben1 Saldo

Baden-Württemberg 12,7 8,7 14,6 12,5 12,4 -9,8
Bayern 14,7 7,5 17,3 14,8 14,6 -26,1
Berlin 4,2 7,9 3,8 5,4 5,9 33,5
Brandenburg 3,1 3,4 2,0 3,3 3,4 7,1
Bremen 0,8 2,0 1,1 1,2 1,1 2,4
Hamburg 2,1 3,9 3,6 2,7 2,7 11,0
Hessen 7,4 7,1 8,9 8,1 7,9 -4,6
Mecklenburg-Vorpommern 2,2 2,3 1,4 2,3 2,4 7,4
Niedersachsen 9,6 10,0 8,7 8,5 8,3 12,9
Nordrhein-Westfalen 21,9 24,8 22,4 21,0 20,8 24,0
Rheinland-Pfalz 4,9 5,3 4,4 4,3 4,3 10,9
Saarland 1,3 1,9 1,2 1,3 1,2 -0,2
Sachsen 5,5 3,8 3,6 5,6 5,6 -5,4
Sachsen-Anhalt 3,3 4,0 2,0 3,3 3,5 13,2
Schleswig-Holstein 3,4 4,2 3,1 2,9 2,8 4,3
Thüringen 3,0 3,3 1,9 3,0 3,1 10,4

Insgesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Westdeutsche Flächenländer 75,8 69,4 80,6 73,3 72,3 11,3
Ostdeutsche Flächenländer 17,1 16,8 11,0 17,5 18,0 39,4
Stadtstaaten 7,1 13,8 8,4 9,3 9,7 46,9

1 Bereinigte Ausgaben minus Zinsausgaben.

Quelle: Statistisches Bundesamt; Berechnungen des DIW Berlin. DIW Berlin 2002
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Klimaschutzpolitische Maßnahmen in Deutschland: Weiterführende Studie des DIW Berlin

Die ökologische Steuerreform in Deutschland

Die ökologische Steuerreform ist ein zentrales Element des Klimaschutzprogramms der deut-
schen Bundesregierung. Seit ihrer Einführung im Jahre 1999 wird sie kontrovers diskutiert. Das
Buch stellt eine erste systematische und modellgestützte Analyse der Auswirkungen dieser
Reform vor. Untersucht werden die Folgen für das Wirtschaftswachstum, den Arbeitsmarkt und
die Einkommensverteilung sowie die Wirkungen auf den Energieverbrauch und die CO2-Emis-
sionen im Zeitraum 1999 bis 2010. Dazu werden zwei gesamtwirtschaftliche Modelle und ein
Mikrosimulationsmodell eingesetzt. Mithilfe von Sensitivitätsanalysen werden die Robustheit
der Ergebnisse sowie der Einfluss unterschiedlicher Annahmen und analytischer Methoden auf
das Ergebnis ermittelt.

Die Studie zeigt, welchen Beitrag die ökologische Steuerreform zur Erreichung des deutschen
Einsparziels leisten kann und in welchem Maße mit den zugleich erhofften wirtschafts- und
beschäftigungspolitischen Wirkungen zu rechnen ist. Mögliche unerwünschte Nebenwirkun-
gen werden diskutiert, und es wird der flankierende politische Handlungsbedarf ermittelt.
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